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Ausfertigung

Satzung
der Gemeinde Sanitz über die Erhebung 

von Gebühren für die Nutzung von kommunalen Sportstätten

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13.01.1998 (GVOBl. M-V S. 29) in der derzeit gültigen Fassung und der §§ 1, 2 und 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) vom 01.06.1993 (GVOBl. M-V S. 522) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Sanitz vom 18.09.2001 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Allgemeines

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden.

§ 2

Gegenstand der Gebühr

Benutzungsgebühren sind zu erheben für den Zeitraum, in dem kommunale Sportstätten der Gemeinde überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird.
§ 3

Höhe der Gebühren

Die Gebühr ist nach der Inanspruchnahme der Einrichtung oder Anlage zu bemessen (Wirklichkeitsprinzip). Wenn das besonders schwierig oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab gewählt werden, der nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zu der Inanspruchnahme stehen darf.

Abweichend vom v. g. Grundsatz richtet sich die Höhe der Gebühr nach der Gebührentabelle.

§ 4

Gebührenpflichtiger

(1) Wer eine Einrichtung oder Anlage nutzt oder diese vertraglich zur Nutzung gebunden hat, ist zur Zahlung von Gebühren verpflichtet.

Der Nutzer ist für die technische und organisatorische Sicherheit von der Übernahme bis zur Rückgabe der gemieteten Sportstätte verantwortlich.

(2) Die Gebührenpflicht ergibt sich wie folgt:

1. Schulsport im Rahmen des Sportunterrichts

1.1. Die Nutzung der kommunalen Sportstätten für den Schulsport, deren Schulträger die  Gemeinde ist, ist kostenfrei.

1.2. Die Nutzung der gemeindlichen Sportstätten für den Schulsport des Gymnasiums, deren Schulträger der Landkreis Bad Doberan ist, ist kostenpflichtig in der tatsächlichen Höhe des Kostensatzes zuzüglich der Betriebskosten.

1.3. Die Nutzung der Sportstätten für sportliche und andere Zwecke ist auf der Grundlage von Nutzungsverträgen an Dritte möglich.

2. Unentgeltliche Nutzung für sportliche Zwecke

2.1. Vereinsgebundene Kinder und Jugendliche der Gemeinde Sanitz im Trainings- und Wettkampfsport.

2.2. Auf Antrag für nicht vereinsgebundene Kinder- und Jugendgruppen der Gemeinde Sanitz in Begleitung eines Gruppenleiters mit Übungsleiterlizenz oder vergleichbarer Lehrbefähigung.

2.3. Auf Antrag kann Sportgruppen der freien Wohlfahrtsverbände, Behindertenorganisationen, Seniorengemeinschaften und -vereinen sowie anderen Gruppen mit sozialer Indikation, soweit sie keinen gesetzlichen Förderanspruch haben, die unentgeltliche Nutzung eingeräumt werden.

2.4. Auf Antrag wird dem Gymnasiums Sanitz und den Schulen der Gemeinde Sanitz für außerschulische Veranstaltungen die unentgeltliche Nutzung eingeräumt.

2.5 Der kombinierte Pausen- und Sportplatz an der Realschule (Kleinspielfeld I) steht für den 

      Kinder- und Jugendsport grundsätzlich kostenfrei zur Verfügung.

Eine Entgeltbefreiung gilt nicht für Einrichtungen und Gruppen, die erwerbswirtschaftliche Zwecke verfolgen.

3. Unentgeltliche Nutzung für nicht sportliche Zwecke

Den Schulen der Gemeinde Sanitz wird für außerschulische Veranstaltungen eine unentgeltliche Nutzung eingeräumt.

4. Entgeltliche Nutzung für sportliche Zwecke

Für den Erwachsenensport wird das Entgelt in zwei Gruppen gestaffelt:

Benutzergruppe A

Sportvereine der Gemeinde Sanitz

Benutzergruppe B

Auswärtige Sportvereine

In der Gebühr sind die Nutzung von Umkleideräumen, Sanitäreinrichtungen und die Benutzung der vorhandenen Sportgeräte eingeschlossen.

5. Entgeltliche Nutzung für nicht sportliche Zwecke

Die entgeltliche Nutzung für nicht sportliche Zwecke ist in der Gebührentabelle für ein- und mehrtägige Veranstaltungen geregelt.

§ 5

Dienst- und Sonderleistungen

(1) Maßnahmen des Vermieters zum Schutz der Sportstätten bei Durchführung nicht sportlicher Veranstaltungen sind vom Veranstalter neben der Nutzungsgebühr mit der Erbringung gesondert zu erstatten. Dies gilt insbesondere für Schutzmaßnahmen der Hallen sowie der Rasen- und Laufbahnflächen des Sportplatzes 4.

(2) Für den Schutzbelag ist eine Leihgebühr von 100,00 EUR und für die Tanzfläche eine Leihgebühr von 50,00 EUR pro Veranstaltung und für die Errichtung und den Abbau durch die Sportstättenverwaltung nach Aufwand je Arbeitsstunde eine Gebühr von 45,00 EUR/h zu entrichten.

(3) Mit Veranstaltungsende ist vom Veranstalter, durch das von der Gemeinde Sanitz benannte Reinigungsunternehmen, eine Endreinigung durchzuführen. Die Sportstätten sind der Sportstättenverwaltung gereinigt zu übergeben.

(4) Veranstaltungsspezifische Arbeiten, die der Veranstalter zur Durchführung der Veranstaltung vornimmt, bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Sportstättenverwaltung. Diese Genehmigung kann mit Auflagen und Einschränkungen erteilt werden.

§ 6

Fälligkeit der Gebührenschuld

Die Zahlungspflicht entsteht mit der Benutzungsgenehmigung und der Zustellung des Gebührenbescheides:

1. Die Zahlungsfälligkeit der Benutzergruppe A entsteht innerhalb 14 Tagen nach Zustellung des Gebührenbescheides.

2. Die Zahlungspflicht und die Fälligkeit der Vorauszahlung der Benutzergruppe B und der Veranstalter für nicht sportliche Zwecke entsteht mit der Erteilung der Nutzungsgenehmigung und ist in Verbindung mit der Benutzergenehmigung, spätestens vor Beginn der Nutzung, zu entrichten, andernfalls kann die Nutzungsgenehmigung zu diesem Zeitpunkt widerrufen werden.

§ 7

Anwendung der Gebührensatzung

Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden die Vorschriften des § 6 KAG M-V sinngemäß Anwendung.

§ 8

Gebührenordnung

für die Nutzung der gemeindlichen Sportstätten

I. für sportliche Zwecke
1. Walter Schütt Sportanlage Sanitz

1.1.Rasenplatz


	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	5,00 EUR
	15,00 EUR
	30,00 EUR
	20,00 EUR

	B


	
	7,50 EUR
	23,00 EUR
	46,00 EUR
	30,00 EUR


1.2. Leichtathletikanlagen

	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	2,50 EUR
	7,50 EUR
	15,00 EUR
	10,00 EUR

	B


	
	3,50 EUR
	11,00 EUR
	21,00 EUR
	24,00 EUR


1.3 gesamte Sportanlage

	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	7,50 EUR
	20,00 EUR
	38,00 EUR
	30,00 EUR

	B 


	
	10,00 EUR
	25,00 EUR
	46,00 EUR
	38,00 EUR


1.4 Kleinspielfelder I und II

	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	2,50 EUR
	7,50 EUR
	15,00 EUR
	10,00 EUR

	B


	
	3,50 EUR
	11,00 EUR
	21,00 EUR
	24,00 EUR


2. Sportplatz Groß Lüsewitz

2.1.Rasenplatz


	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	2,50 EUR
	7,50 EUR
	15,00 EUR
	10,00 EUR

	B


	
	3,50 EUR
	11,00 EUR
	21,00 EUR
	24,00 EUR


2.2.Trainingsplatz


	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	2,50 EUR
	7,50 EUR
	15,00 EUR
	10,00 EUR

	B


	
	3,50 EUR
	11,00 EUR
	21,00 EUR
	24,00 EUR


bei Nutzung des Kunstlichtes ist ein Stundensatz von 13,00 EUR zu zahlen.

3. Sporthallen

3.1. Sporthalle I

	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	7,50 EUR
	23,00 EUR
	46,00 EUR
	38,00 EUR

	B


	
	10,00 EUR
	30,00 EUR
	61,00 EUR
	46,00 EUR


3.2. Sporthalle II, Kleinfeld 

	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	7,50 EUR
	23,00 EUR
	46,00 EUR
	38,00 EUR

	B


	
	10,00 EUR
	30,00 EUR
	61,00 EUR
	46,00 EUR


3.3. Sporthalle II, Großfeld

	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	12,50 EUR
	38,00 EUR
	77,00 EUR
	51,00 EUR

	B


	
	20,00 EUR
	61,00 EUR
	122,00 EUR
	102,00 EUR


3.4. Sporthalle II, gesamt

	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	18,00 EUR
	51,00 EUR
	102,00 EUR
	77,00 EUR

	B


	
	30,00 EUR
	102,00 EUR
	174,00 EUR
	140,00 EUR

	
	
	
	
	
	


3.5. Sporthalle III, Kleine Halle

	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	2,50 EUR
	5,00 EUR
	10,00 EUR
	7,50 EUR

	B


	
	3,80 EUR
	7,50 EUR
	15,00 EUR
	10,00 EUR

	
	
	
	
	
	


3.6. Sporthalle III, Große Halle
	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender Tag

	A


	
	7,50 EUR
	23,00 EUR
	46,00 EUR
	38,00 EUR

	B


	
	10,00 EUR
	30,00 EUR
	61,00 EUR
	46,00 EUR

	
	
	
	
	
	


3.7. Sonstiges:

Die Nutzungsgebühren betragen

Sporthallen I und III
für die Bundeswehr 
25,50 EUR/Std.
Sporthalle II
für den Landkreis Bad Doberan 73,50 EUR/Std.
II. für nicht sportliche Zwecke

	Walter Schütt
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender
 Tag

	Sportanlage Sanitz
	
	
	
	
	

	Rasenplatz


	
	7,50 EUR
	30,00 EUR
	61,00 EUR
	46,00 EUR

	Sportanlage, gesamt


	
	20,00 EUR
	46,00 EUR
	77,00 EUR
	61,00 EUR

	Sportplatz Groß Lüsewitz, Rasenplatz


	
	15,00 EUR
	30,00 EUR
	51,00 EUR
	46,00 EUR

	
	
	
	
	
	

	
	
	Stunde pro Tag
	bis 4,0 Stunden am Tag
	über 4,0 Stunden am Tag
	weiterer sich anschließender
 Tag

	Sporthalle I


	
	30,00 EUR
	115,00 EUR
	204,00 EUR
	115,00 EUR

	Sporthalle II
	
	
	
	
	

	Kleinfeld


	
	30,00 EUR
	115,00 EUR
	204,00 EUR
	115,00 EUR

	Großfeld


	
	46,00 EUR
	166,00 EUR
	281,00 EUR
	166,00 EUR

	Sporthalle, gesamt


	
	77,00 EUR
	281,00 EUR
	615,00 EUR
	385,00 EUR

	Sporthalle III
	
	
	
	
	

	kleine Halle


	
	15,00 EUR
	51,00 EUR
	102,00 EUR
	51,00 EUR

	große Halle 


	
	25,00 EUR
	102,00 EUR
	179,00 EUR
	102,00 EUR

	
	
	
	
	
	


§ 9

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 30.06.1998 in der derzeit gültigen Fassung außer Kraft.

Sanitz, 18. Oktober 2001

Joachim Hünecke 

Bürgermeister

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung vom 13.01.1998 (GVOBl. M-V S. 29) enthalten sind oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 5 KV M-V nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird.

Sanitz, 18. Oktober 2001

Joachim Hünecke

Bürgermeister

Öffentlich bekanntgegeben im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde „Sanitzer Mitteilungen“ am 15. November 2001
